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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2022

Berichtigung
des Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes über die kommunalen 

Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen 
im Lande Nordrhein-Westfalen

Artikel 1 des Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzver-
sorgungskassen im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
1. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 698) wird wie folgt berich-
tigt:

1.   In Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb wer-
den die Wörter „Kommunale Versorgungskassen“ 
durch die Wörter „„Kommunale Versorgungskassen““ 
ersetzt.

2.   In Nummer 2 werden die Wörter „Rheinische Versor-
gungskassen“ durch die Wörter „„Rheinische Versor-
gungskassen““ ersetzt.

– GV. NRW. 2015 S. 706

2124

Berichtigung 
der Fünften Verordnung zur Änderung der 

Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung

Artikel 1 der Fünften Verordnung zur Änderung der Al-
tenpfl egeausbildungsausgleichsverordnung vom 29. Sep-
tember 2015 (GV. NRW. S. 682) wird wie folgt berichtigt:

In Nummer 4 Buchstabe a werden die Wörter „[einfügen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle der Fünften Verord-
nung zur Änderung der Altenpfl egeausbildungsverord-
nung]“ durch die Wörter „vom 29. September 2015 (GV. 
NRW. S. 682)“ ersetzt.

– GV. NRW. 2015 S. 706

223

Berichtigung 
der Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung Berufskolleg
Vom 12. Oktober 2015

Die Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Berufskolleg vom 9. Dezember 2014 
(GV. NRW. 2015 S. 14) wird wie folgt berichtigt:

Artikel 1 Abschnitt 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4. § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 3 wird Absatz 4.

 c)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2.

 d)  Absatz 5 wird Absatz 3.“

Düsseldorf, den 12. Oktober 2015

Ministerium 
für Schule und Weiterbildung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Georg  M i n t e n

– GV. NRW. 2015 S. 706

2252

Bekanntmachung 
über die Änderung der Satzung der 

gemeinnützigen Anstalt 
des öffentlichen Rechts 

„Zweites Deutsches Fernsehen“
Vom 13. März 2015

Die Satzung des Zweiten Deutschen Fernsehens in der 
Fassung vom 9. Dezember 2011 ist durch Beschluss des 
Fernsehrats des Zweiten Deutschen Fernsehens vom 
13. März 2015 wie folgt geändert worden:

1.  In § 5 wird folgender neuer Absatz 6 eingefügt:

  „(6) Der Fernsehrat informiert in geeigneter Weise 
über seine Organisation, seine Zusammensetzung, die 
ihm angehörenden Mitglieder und die eingerichteten 
Ausschüsse. Er informiert die Öffentlichkeit über 
seine Arbeit, vornehmlich durch Unterrichtung über 
die anstehenden Tagesordnungen sowie über Gegen-
stand und Ergebnisse seiner Beratungen. Er veröf-
fentlicht einmal jährlich eine Aufstellung der Sit-
zungspräsenz aller Mitglieder im Fernsehrat und 
seinen Ausschüssen.“

  Die bisherigen Absätze 6, 7, 8 und 9 werden zu Absät-
zen 7, 8, 9 und 10.

2.  § 8 Abs. 6 erhält folgende neue Fassung:

  „(6) Die Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht der 
Fernsehrat für einzelne Tagesordnungspunkte nicht-
öffentliche Beratung beschließt. Die Sitzungen der 
Ausschüsse sind nicht-öffentlich.“

 Abs. 7 wird gestrichen.

3.  § 11 Abs. 9 erhält folgende neue Fassung:

  „(9) Der Verwaltungsrat informiert in geeigneter 
Weise über seine Organisation, seine Zusammenset-
zung, die ihm angehörenden Mitglieder und die einge-
richteten Ausschüsse. Er informiert die Öffentlichkeit 
über seine Arbeit unter Wahrung der Vertraulichkeits-
erfordernisse. Er veröffentlicht die Anwesenheitslisten 
seiner Sitzungen sowie einmal jährlich eine Aufstel-
lung der Sitzungspräsenz seiner Mitglieder im Verwal-
tungsrat und in seinen Ausschüssen.“

4.  § 14 Abs. 4 erhält folgende neue Fassung:

  „(4) Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind grund-
sätzlich nicht öffentlich. Die Sitzungen der Aus-
schüsse sind stets nicht-öffentlich.“

Mainz, den 22. Juni 2015

Zweites Deutsches Fernsehen
Anstalt des öffentlichen Rechts

Peter  W e b e r

Justitiar

– GV. NRW. 2015 S. 706 

7831

Siebzehnte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Durchführung von Regelungen auf dem 
Gebiet der Tierseuchenbekämpfung

Vom 5. Oktober 2015

Auf Grund des §  27 Absatz  1 des Ausführungsgesetzes 
zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigungsgesetz vom 2. September 2008 (GV. 
NRW. S.  612), der durch Gesetz vom 9. Dezember 2014 
(GV. NRW. S. 885) geändert worden ist, verordnet das Mi-
nisterium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
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Natur- und Verbraucherschutz im Benehmen mit dem 
Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse:

Artikel 1

Die Verordnung zur Durchführung von Regelungen auf 
dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung vom 3. Juli 1986 
(GV. NRW. S. 545), die zuletzt durch Verordnung vom 12. 
Januar 2015 (GV. NRW. S. 105) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  Dem § 1 Absatz 7 wird folgender Satz angefügt:

  „Von Tierhaltern, die eine Meldung nicht oder nicht 
fristgerecht abgeben, wird nach erfolgloser Anmah-
nung der Meldung ein Verspätungszuschlag in Höhe 
von 20 Prozent der Beitragsschuld, mindestens 25 
Euro und höchstens 500 Euro, erhoben, wenn das Un-
terlassen oder die Verspätung vom Tierhalter zu ver-
treten ist.“

2.  § 1a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Angabe „2015“ wird durch die Angabe 
„2016“ ersetzt.

  bb)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

   „1. Pferde

   beitragsfrei“.

  cc)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

   „2. Rinder:

   a)  1 Tier bis 2 Tiere, je Bestand = 10,00 €

   b)  3 und mehr Tiere, je Tier = 5,00 €“.

  dd)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

   „7. Gehegewild:

   beitragsfrei“.

 b)   In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Mindestbeitrag“ 
durch das Wort „Grundbeitrag“ ersetzt.

3.  § 1b Absatz 2 wird aufgehoben.

4.  § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 2 wird die Angabe „12,00 €“ durch die 
Angabe „22,00 €“ ersetzt.

 b)   In Nummer 3 wird die Angabe „7,00 €“ durch die 
Angabe „10,00 €“ ersetzt.

 c)  Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

  „8. Gefl ügel, je Tier, 0,34 €.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. Für 
Beitragsforderungen, die im Jahr 2015 entstanden sind, 
ist die Verordnung zur Durchführung von Regelungen 
auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung in der am 
31. Dezember 2015 geltenden Fassung  weiter anzuwen-
den.

Düsseldorf, den 5. Oktober 2015

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2015 S. 706

210

Verordnung 
über die Zulassung der Datenübermittlung 

von Meldebehörden an andere Behörden 
oder sonstige öffentliche Stellen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Meldedatenübermittlungsverordnung – 
MeldDÜV NRW)

Vom 20. Oktober 2015

Auf Grund des § 11 des Meldegesetzes NRW in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. September 1997 (GV. 
NRW. S. 332, ber. S. 386), der durch Gesetz vom 8. Sep-
tember 2015 (GV. NRW. S. 666) eingefügt worden ist, ver-
ordnet das Ministerium für Inneres und Kommunales:

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1
Begriff und Verfahren

(1) Diese Verordnung regelt die Durchführung von Da-
tenübermittlungen der Meldebehörden an öffentliche 
Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen, der Länder 
und des Bundes sowie an öffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaften in den Fällen der §§ 33, 34, 36, 38, 39 und 
42 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 2013 (BGBl.  I 
S. 1084) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Datenübermittlungen erfolgen durch:

1.  Datenübertragung, 

2.   das Bereithalten von Daten zum automatisierten 
Abruf (Abrufverfahren), soweit dies ausdrücklich zu-
gelassen ist, 

3.   das Übersenden von Daten auf Datenträgern in gesi-
cherter Form oder 

4.  die Weitergabe in schriftlicher Form.

Die Datenübermittlungen nach Nummer  1 und 2 erfol-
gen in gesicherter Form durch Nutzung gesicherter Da-
tenübertragungswege, zum Beispiel über das Landesver-
waltungsnetz, das sichere Verbindungsnetz des Bundes 
und der Länder, über nach dem Stand der Technik gesi-
cherte Übertragungswege über das Internet oder über 
das Internet unter Zugrundelegung des Übermittlungs-
protokolls OSCI-Transport (§§  2, 3 der Ersten Bundes-
meldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 
2014 (BGBl.  I S.  1945), die durch Artikel 3 der Verord-
nung vom 1. Juli 2015 (BGBl. I S. 1101) geändert worden 
ist, in der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt ge-
machten jeweils geltenden Fassung). Sofern die Möglich-
keit eröffnet ist, ist die Satzbeschreibung OSCI-XMeld 
gemäß § 3 der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungs-
verordnung zugrunde zu legen.

(3) Datenübermittlung an öffentliche Stellen über pri-
vate Stellen oder Datenverarbeitung im Auftrag durch 
private Rechtsträger ist unzulässig, soweit sich aus den 
nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Die 
durch Bundes- oder Landesrecht zulässige Übermittlung 
von Daten bleibt unberührt.

(4) Bei Datenübermittlungen ist der Datensatz für das 
Meldewesen – Einheitlicher Bundes-/Länderteil (DS-
Meld), von der Koordinierungsstelle für IT-Standards am 
1. Mai 2015 herausgegeben (www.osci.de), in der jeweils 
geltenden Fassung – und der Datensatz für das Meldewe-
sen – Landesteil Nordrhein-Westfalen (DSMeld-Teil 
NRW) (Anlage 1) – zugrunde zu legen. 

Der von der Koordinierungsstelle für IT-Standards am 1. 
Mai 2015 herausgegebene DSMeld legt Form und Inhalt 
der zu übermittelnden Daten fest.

Die Übermittlungen an die Empfängerin oder den Emp-
fänger erfolgen grundsätzlich in Form der Datenübertra-
gung im XML-Format unmittelbar oder über Vermitt-
lungsstellen.

(5) Soweit im Einzelfall eine Datenübertragung nach 
Absatz  2 Nummer  1 oder das Abrufverfahren bei der 
Meldebehörde vorübergehend nicht verfügbar oder nicht 
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zugelassen ist, darf die Auskunft schriftlich oder mit Zu-
stimmung der Empfängerin oder des Empfängers auf 
nach dem Stand der Technik gesicherten Datenträgern 
auf sicherem Weg versandt werden. Entsprechendes gilt 
für die Verwendung eines anderen Datenformates. Daten 
auf Datenträgern sind von der Empfängerin oder von 
dem Empfänger zu löschen, sobald diese zur Aufgaben-
erfüllung nicht mehr erforderlich sind. 

(6) Mit Ausnahme von Absatz 5 ist die Übermittlung in 
schriftlicher Form oder mittels Datenträger grundsätz-
lich nur dann zulässig, soweit nachfolgend nichts ande-
res bestimmt ist oder die für das Meldewesen zuständige 
Aufsichtsbehörde im Einzelfall zugestimmt hat. Bei 
Übermittlung in schriftlicher Form nach Satz 1 hat der 
Versand in verschlossenem Umschlag und mittels Post-
zustellungsauftrag zu erfolgen. Die Kosten in Höhe von 
0,10 Euro pro Datensatz und die Versandkosten trägt die 
Empfängerin oder der Empfänger.

Abschnitt 2 
Regelmäßige Datenübermittlung

§ 2
Begriff und Verfahren

(1) Regelmäßige Datenübermittlungen erfolgen anlass-
bezogen wiederkehrend an öffentliche Stellen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, ohne dass es eines Auskunfts-
ersuchens bedarf. Die Fälle einer regelmäßigen 
Datenübermittlung sind zulässig, soweit sie durch Lan-
desrecht oder diese Verordnung bestimmt sind.

(2) Bei Vorliegen einer Auskunftssperre nach §  51 des 
Bundesmeldegesetzes und eines bedingten Sperrver-
merks nach §  52 des Bundesmeldegesetzes erfolgt die 
Datenübermittlung verbunden mit dem Hinweis, dass 
eine Auskunftssperre beziehungsweise ein bedingter 
Sperrvermerk vorliegt.

(3) Die regelmäßige Datenübermittlung erfolgt durch die 
für die Hauptwohnung zuständige Meldebehörde, in den 
Fällen des § 4 auch durch die für die Nebenwohnung zu-
ständige Meldebehörde.

§ 3
Datenübermittlungen an die Schul-, Gesundheitsämter 

und die Schulverwaltung

(1) Zur Durchführung der Beratung über vorschulische 
Fördermöglichkeiten, zur Überwachung der Schulpfl icht 
und zur Feststellung der altersgemäßen Sprachentwick-
lung sowie der hinreichenden Beherrschung der deut-
schen Sprache dürfen die Meldebehörden personenbezo-
gene Daten übermitteln, und zwar:

1.   an die für die Schulverwaltung zuständige Stelle des 
Schulträgers zum Zweck der Beratung der Eltern 
über vorschulische Fördermöglichkeiten gemäß §  36 
Absatz  1 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S. 102), in der jeweils geltenden Fas-
sung, zum 1. Februar des Jahres Daten der Kinder, die 
im Zeitraum vom 1. Oktober des Vorjahres bis zum 30. 
September des Jahres das vierte Lebensjahr vollen-
den,

2.   an die für die Schulverwaltung zuständige Stelle des 
Schulträgers bei der Anmeldung von Kindern nach 
Nummer  1 sowie von schulpfl ichtigen Kindern und 
Jugendlichen, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, und

3.   an die zuständige untere Schulaufsichtsbehörde zum 
Zweck der Sprachstandfeststellung gemäß §  36 Ab-
satz 2 des Schulgesetzes NRW zum 1. Februar des Jah-
res Daten der Kinder, die im Zeitraum vom 1. Oktober 
des Vorjahres bis zum 30. September des Jahres das 
vierte Lebensjahr vollenden.

(2) Zur Durchführung ärztlicher und zahnärztlicher Un-
tersuchungen und Beratungen der Kinder in Tagesein-
richtungen für Kinder gemäß § 10 des Kinderbildungs-
gesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 462), in der 
jeweils geltenden Fassung, dürfen die Meldebehörden 
dem Gesundheitsamt personenbezogene Daten übermit-
teln.

(3) Nach Absatz  1 und 2 werden folgende Daten über-
mittelt:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Familienname 0101 bis 0102,

2. Vornamen 0301, 0302,

3. Geburtsdatum und -ort 0601 bis 0603,

4. Geschlecht 0701,

5. Daten zum gesetzlichen Vertreter:
Familienname, Vorname, Doktor-
grad, Anschrift, Geburtsdatum, 
 Geschlecht, Auskunftssperren

0902 bis 0907a,
0915 bis 0919,
1201 bis 1213a,

6. derzeitige Staatsangehörigkeiten 1001,

7. derzeitige Anschriften 1200 bis 1213a,

8. Auskunftssperren nach § 51 des 
Bundesmeldegesetzes

1801,

9. bedingter Sperrvermerk nach § 52 
des Bundesmeldegesetzes

1801 und

10. Sterbedatum 1901.

§ 4 
Datenübermittlungen zum Zwecke der Ehrung 

bei Alters- und Ehejubiläen

(1) Für die Ehrung von Altersjubilaren zur Vollendung 
des 100. und jedes weiteren Lebensjahres sowie für die 
Ehrung von Ehepaaren aus Anlass des 50-jährigen (gol-
denen), 60-jährigen (diamantenen), 65-jährigen (eiser-
nen), 70-jährigen und 75-jährigen Ehejubiläums durch 
den Bundespräsidenten und die Landesregierung dürfen 
die Meldebehörden personenbezogene Daten der betref-
fenden Personen an die in Absatz 3 bezeichneten Behör-
den übermitteln.

(2) Folgende Daten der betreffenden Personen werden 
übermittelt:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Familienname 0101 bis 0102,

2. Vornamen 0301, 0302,

3. Doktorgrad 0401,

4. derzeitige Anschrift 1201 bis 1213a,

5. Tag der Geburt bei Altersjubiläen 0601,

6. Tag der Eheschließung bei Ehe-
jubiläen

1401, 1402,

7. Auskunftssperren nach § 51 des 
Bundesmeldegesetzes

1801,

8. bedingter Sperrvermerk nach § 52 
des Bundesmeldegesetzes

1801 und

9. die Angabe, ob die Person Deutsche 
oder Deutscher ist, sofern nicht die 
Ehrung aus Anlass des 50-jährigen 
oder 60-jährigen Ehejubiläums er-
folgt.

(3) Die in Absatz  2 bezeichneten Daten werden spätes-
tens sechs Wochen vor dem jeweiligen Ereignis übermit-
telt:

1.   von der kreisangehörigen Gemeinde an den Kreis zur 
Weiterübermittlung an die Bezirksregierung bei 50- 
oder 60-jährigen Ehejubiläen oder zur unmittelbaren 
Weiterübermittlung an die Staatskanzlei in den übri-
gen Fällen und

2.   von den kreisfreien Städten an die Bezirksregierung 
bei 50- oder 60-jährigen Ehejubiläen oder unmittel-
bar an die Staatskanzlei in den übrigen Fällen.

(4) Die Daten können im Einvernehmen mit der Emp-
fängerin oder dem Empfänger schriftlich übermittelt 
werden.
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§ 5 

Datenübermittlungen zur Erfassung und Kontrolle 
geförderten Wohnraums

(1) Für die Erfassung geförderten Wohnraums nach dem 
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 2009 
(GV. NRW. S. 772), in der jeweils geltenden Fassung, dür-
fen die Meldebehörden der Gemeinden, die nicht zu-
gleich zuständige Stelle im Sinne des Gesetzes sind, dem 
Kreis personenbezogene Daten nach Absatz  2 übermit-
teln.

(2) Von den Einwohnerinnen oder Einwohnern, die in ge-
förderten Wohnraum einziehen oder aus solchem auszie-
hen, werden von den Meldebehörden in den Fällen der 
An- und Abmeldung und in Sterbefällen folgende Daten 
übermittelt:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Familienname 0101 bis 0102,

2. Vornamen 0301, 0302,

3. Doktorgrad 0401,

4. Geburtsdatum 0601,

5. Geschlecht 0701,

6. derzeitige Anschriften 1200 bis 1213a,

7. Tag des Ein- und Auszugs 1301, 1306,

8. Auskunftssperren nach § 51 des 
Bundesmeldegesetzes

1801,

9. bedingter Sperrvermerk nach § 52 
des Bundesmeldegesetzes

1801 und

10. Sterbetag 1901.

§ 6 

Datenübermittlungen an das Landesamt 
für Zentrale Polizeiliche Dienste

Für Zwecke der Fahndung nach Personen, die zur Fest-
nahme oder Aufenthaltsermittlung gesucht werden, 
sowie der Bereinigung personenbezogener kriminalpoli-
zeilicher Sammlungen werden von den Meldebehörden 
dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste in den 
Fällen der An- und Abmeldung und in Sterbefällen fol-
gende Daten unverzüglich übermittelt:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Familienname 0101 bis 0102,

2. Vornamen 0301, 0302,

3. frühere Namen 0201 bis 0204, 
0303,

4. Geburtsdatum und -ort 0601 bis 0603,

5. Geschlecht 0701,

6. derzeitige Staatsangehörigkeiten 1001,

7. derzeitige und frühere Anschriften 1200 bis 1233,

8. Tag des Ein- und Auszugs 1301, 1306,

9. Auskunftssperren nach § 51 des 
Bundesmeldegesetzes

1801,

10. bedingter Sperrvermerk nach § 52 
des Bundesmeldegesetzes

1801 und

11. Sterbetag und -ort 1901, 1904, 
1905.

Die übermittelten Daten dürfen nur für die in Satz 1 ge-
nannten Zwecke verwendet werden. Daten von Personen, 
nach denen nicht gefahndet wird und über die keine per-
sonenbezogenen kriminalpolizeilichen Sammlungen ge-
führt werden, sind unverzüglich zu löschen.

§ 7 
Datenübermittlungen an den Westdeutschen 

Rundfunk Köln (WDR)

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben des Einzugs der Rund-
funkbeiträge nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 
vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S.  675) dürfen die 
Meldebehörden dem Beitragsservice von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio für den WDR folgende Daten über alle 
An- und Abmeldungen sowie Sterbefälle aller volljähri-
gen Einwohnerinnen oder Einwohner übermitteln:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Familienname 0101 bis 0102,

2. frühere Namen 0201 bis 0203, 
0303,

3. Vornamen 0301, 0302,

4. Doktorgrad 0401,

5. Geburtsdatum 0601,

6. derzeitige und frühere Anschriften 1200 bis 1213a,

7. Tag des Ein- und Auszugs 1301, 1306,

8. Familienstand 1401,

9. bedingter Sperrvermerk nach § 52 
des Bundesmeldegesetzes

1801 und

10. Sterbetag 1901.

(2) Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutsch-
landradio darf Daten nach Absatz 1 nur erheben, verar-
beiten und nutzen, wenn und soweit dies für die Erfül-
lung der ihm nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 
obliegenden Aufgaben erforderlich ist. Die übermittelten 
Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn feststeht, dass 
sie nicht benötigt werden oder eine Beitragspfl icht dem 
Grunde nach nicht besteht. Nicht geprüfte Daten sind 
spätestens zwölf Monate nach der Übermittlung zu lö-
schen.

(3) Datensätze zu Personen mit Auskunftssperre nach 
§ 51 des Bundesmeldegesetzes werden nicht übermittelt.

§ 8 
Datenübermittlungen zu Zwecken 

des Sozialen Entschädigungsrechts und 
des Schwerbehindertenrechts

(1) Die Meldebehörden dürfen den Gemeinden und 
Kreisen sowie den Landschaftsverbänden zur Feststel-
lung des Fortbestehens einer Leistungsberechtigung 
nach dem Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), in 
der jeweils geltenden Fassung, oder nach Gesetzen, die 
inhaltlich Soziales Entschädigungsrecht normieren und 
die deshalb das Bundesversorgungsgesetz für entspre-
chend anwendbar erklären, zur Erfüllung der Aufgaben 
nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) 
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl.  I 
S.  1046, 1047)), in der jeweils geltenden Fassung, zum 
Schwerbehindertenrecht sowie des Gesetzes über die 
Hilfen für Blinde und Gehörlose vom 25. November 1997 
(GV. NRW. S. 430), in der jeweils geltenden Fassung, nach 
Speicherung eines Sterbefalles oder einer Abmeldung im 
Melderegister die folgenden Daten der verstorbenen oder 
verzogenen Einwohnerin oder des Einwohners übermit-
teln:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Familienname 0101 bis 0102,

2. Vornamen 0301, 0302,

3. Doktorgrad 0401,

4. Geburtsdatum und -ort 0601 bis 0603,
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5. Geschlecht 0701,

6. derzeitige Anschriften und letzte 
frühere Anschrift

1200 bis 1233,

7. Tag des Ein- und Auszugs 1301,1306,

8. Auskunftssperren nach § 51 des 
Bundesmeldegesetzes

1801,

9. bedingter Sperrvermerk nach § 52 
des Bundesmeldegesetzes

1801 und

10. Sterbetag 1901.

(2) Werden die übermittelten Daten von den Gemeinden 
und Kreisen sowie den Landschaftsverbänden zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigt, sind sie unver-
züglich zu löschen.

§ 9 
Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaften

(1) Im Fall von Anmeldung, Abmeldung, Todesfall oder 
Änderung der Kirchenzugehörigkeit übermittelt die Mel-
debehörde der alleinigen Wohnung beziehungsweise der 
Hauptwohnung den öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgende 
Daten ihrer Mitglieder:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Familienname 0101 bis 0102,

2. frühere Namen 0201 bis 0203, 
0303,

3. Vornamen 0301, 0302,

4. Doktorgrad 0401,

5. Ordensnamen, Künstlernamen 0501, 0502,

6. Geburtsdatum und -ort und bei 
Geburt im Ausland auch den Staat

0601 bis 0603,

7. Daten zum gesetzlichen Vertreter:
Familienname, Vorname, Doktor-
grad, Anschrift, Geburtsdatum, 
 Geschlecht, Sterbedatum, 
 Auskunftssperren nach § 51 des 
Bundesmeldegesetzes, bedingter 
Sperrvermerk nach § 52 des Bun-
desmeldegesetzes

0902 bis 0907a,
0915 bis 0919, 
1200 bis 1213a, 
1801,

8. Geschlecht 0701,

9. derzeitige Staatsangehörigkeiten 1001,

10. rechtliche Zugehörigkeit zu der 
 öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft

1101, 1104,

11. derzeitige Anschriften, gekenn-
zeichnet nach Haupt- und Neben-
wohnung, die letzte frühere An-
schrift, bei Zuzug aus dem Ausland 
auch die letzte Anschrift im Inland, 
bei Wegzug in das Ausland auch die 
Zuzugsanschrift im Ausland und 
den Staat

1200 bis 1213a,
1232,1233,

12. Einzugsdatum und Auszugsdatum 1301,1306,

13. Familienstand beschränkt auf die 
Angabe, ob verheiratet oder eine 
Lebensgemeinschaft führend oder 
nicht; bei Verheirateten oder 
 Lebenspartnern: Datum, Ort und 
Staat der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartner-
schaft

1401, 1402, 
1408, 1409,

14. Zahl der minderjährigen Kinder

15. Auskunftssperren nach § 51 des 
Bundesmeldegesetzes

1801,

16. bedingter Sperrvermerk nach § 52 
des Bundesmeldegesetzes

1801 und

17. Sterbedatum und Sterbeort sowie 
bei Versterben im Ausland auch den 
Staat

1901, 1904, 
1905.

(2) Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
angehören, darf die Meldebehörde von diesen Familien-
angehörigen folgende Daten übermitteln:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Vor- und Familiennamen 0101 bis 0102, 
0301, 0302,

2. frühere Namen 0201 bis 0203, 
0303,

3. Geburtsdatum und -ort 0601 bis 0603,

4. Geschlecht 0701,

5. derzeitige Staatsangehörigkeiten 1001,

6. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft

1101, 1104,

7. derzeitige Anschriften und letzte 
frühere Anschrift

1200 bis 1213a,

8. Auskunftssperren nach § 51 des 
Bundesmeldegesetzes

1801,

9. bedingter Sperrvermerk nach § 52 
des Bundesmeldegesetzes

1801 und

10. Sterbedatum 1901.

Eine Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Familien-
angehörigen im Sinne des § 42 Absatz 3 des Bundesmelde-
gesetzes der Übermittlung widersprochen haben. Ein Wi-
derspruch ist jedoch nicht wirksam, wenn die Übermitt-
lung für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft erfolgt.

(3) Für die Bestandsdatenlieferung nach § 42 Absatz 4a 
des Bundesmeldegesetzes gelten Absatz 1 und 2 entspre-
chend.

(4) Im Fall einer Änderung der in Absatz  1 und 2 ge-
nannten Daten übermittelt die Meldebehörde den öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaften neben den geän-
derten auch alle weiteren der dort aufgeführten Daten.

(5) Die Datenübermittlung zwischen Meldebehörden 
und öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften er-
folgt unter Verwendung der Satzbeschreibung OSCI-
XMeld und des Übermittlungsprotokolls OSCI-Trans-
port. Voraussetzung hierfür ist, dass die öffentlich-recht-
liche Religionsgesellschaft zugestimmt hat.

(6) Die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
übermitteln die Daten über die Begründung der Mit-
gliedschaft einer Person und in Fällen, in denen das Mel-
deregister wegen fehlender oder falscher Angaben über 
die Bekenntniszugehörigkeit von Kirchenmitgliedern zu 
berichtigen oder zu ergänzen ist, über die Beendigung 
der Mitgliedschaft einer Person an die zuständige Meld-
ebehörde der Haupt- oder alleinigen Wohnung wie folgt:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Eintrittsdatum in die öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft

1102 und

2. Austrittsdatum aus der öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft

1103.

Die Meldebehörden nehmen diese Daten entgegen.

§ 10 
Datenübermittlung für Zwecke des 

Mammographie-Screenings

(1) Um die Versendung von Einladungen zu Krebsfrüh-
erkennungsuntersuchungen nach §  5 Absatz  5 des 
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Krebsregistergesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 414), in der jeweils geltenden Fassung, zu ermöglichen, 
übermitteln die Meldebehörden monatlich der zuständi-
gen Stelle von jeder Person, die am jeweiligen Stichtag 
das 50. Lebensjahr vollendet und das 70. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, die folgenden Angaben:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Familienname 0101 bis 0102,

2. frühere Familiennamen 0201 bis 0203,

3. Vornamen 0301, 0302,

4. Geburtsdatum und -ort 0601 bis 0603,

5. derzeitige Anschrift 1201 bis 1203,
1205 bis 1213a 
und

6. bedingter Sperrvermerk nach § 52 
des Bundesmeldegesetzes

1801.

Stichtag ist der Erste des Monats, in dem die Übermitt-
lung erfolgt.

(2) Eine Datenübermittlung unterbleibt, wenn im Mel-
deregister eine Auskunftssperre nach §  51 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist.

Abschnitt 3
Automatisierter Abruf

§ 11
Verfahren

(1) Das Bereithalten von Daten zum automatisierten 
Abruf erfolgt durch die Meldebehörden für alle öffentli-
chen Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen, anderer 
Länder und des Bundes über das von dem für Inneres 
zuständigen Ministerium betriebenen Meldeportal Be-
hörden nach § 7 Absatz 1 und 2 des Meldegesetzes Nord-
rhein-Westfalen. Abrufe sind nur zulässig, wenn über die 
Identität der betroffenen Person oder Personen aufgrund 
der Suchkriterien kein Zweifel besteht. Für die in §  34 
Absatz 4 Satz 1 des Bundesmeldegesetzes genannten Be-
hörden kann das für Inneres zuständige Ministerium 
Ausnahmen zulassen.

(2) Der gleichzeitige Abruf von Daten zu einer Vielzahl 
von Personen kann vom für Inneres zuständigen Ministe-
rium, bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen und 
nach Klärung der Kostenfrage, zugelassen werden. 

(3) Bei der Einrichtung von Abrufverfahren ist sicherzu-
stellen, dass Abrufe nur durch hierzu Berechtigte erfol-
gen. Abrufe sind nur zulässig, wenn die Kenntnis der 
Daten für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die 
Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs 
trägt die abrufende Stelle. 

(4) Die Datenschutzkontrolle soll, soweit kein konkreter 
Anlass besteht, in der Regel durch die abrufende Stelle, 
grundsätzlich stichprobenhaft, mindestens einmal mo-
natlich, erfolgen. Die behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten sind über die Datenschutzkontrolle zu unterrich-
ten.

(5) Im Rahmen der nach dieser Verordnung zugelassenen 
Abrufverfahren dürfen die Daten nach Maßgabe der Ab-
sätze 7 und 8 bei der für die Hauptwohnung und der für 
die Nebenwohnung zuständigen Meldebehörde abgeru-
fen werden.

(6) Das Meldeportal Behörden hat die Aufgabe:

1.   die Kennung der abrufenden Stelle entgegenzuneh-
men und weiterzuleiten,

2.   die Kennung der abrufenden Person oder den Namen 
der abrufenden Person und das Aktenzeichen der ab-
rufenden Stelle entgegenzunehmen und weiterzulei-
ten,

3.   den Zeitpunkt der Abrufe festzuhalten und weiterzu-
leiten,

4.   die Auskunftsersuchen und Antworten entgegenzu-
nehmen und weiterzuleiten,

5.   darzustellen, ob Trefferlisten oder Detailantworten 
gegeben wurden,

6.   die Daten für Zahlung von Gebühren und Auslagen 
festzuhalten und

7.  die Datensicherheit zu gewährleisten. 

(7) Das Meldeportal protokolliert, mit Ausnahme von 
Anfragen einer in § 34 Absatz 4 des Bundesmeldegeset-
zes genannten Behörde, Folgendes:

1.   Namen beziehungsweise Kennung der abrufenden 
Stelle, der abfragenden Person, der angefragten Stelle 
und die angefragte Meldebehörde,

2.   die Suchkriterien Name und Vorname der angefragten 
Person,

3.  das Aktenzeichen der abrufenden Stelle,

4.  den Zeitpunkt der Anfragen und der Weiterleitung,

5.   ob Trefferlisten oder Detailantworten gegeben wurden 
und

6.   die für die Geltendmachung von Gebühren und Aus-
lagen erforderlichen Daten.

Die Protokolle sind den abrufenden Stellen nach Auffor-
derung zur Datenschutzkontrolle zur Verfügung zu stel-
len.

(8) Eine Protokollierung von Anfragen von in §  34 Ab-
satz 4 des Bundesmeldegesetzes genannten Behörden fi n-
det nicht statt. Zur Sicherung der Datenschutzkontrolle 
und des technischen Betriebes zeichnet das Meldeportal 
folgende Daten auf:

1.  die Kennung der abrufenden Stelle,

2.  den Zeitpunkt der Abrufe,

3.   die Daten für Zahlung von Gebühren und Auslagen 
und

4.  die angefragte Meldebehörde.

Die Aufzeichnungen sind den abrufenden Stellen nach 
Aufforderung zur Datenschutzkontrolle zur Verfügung zu 
stellen.

(9) Die Protokollierungspfl icht der Meldebehörde nach 
§  40 Absatz  1 des Bundesmeldegesetzes sowie die aus-
schließliche Protokollierung der in §  34 Absatz  4 des 
Bundesmeldegesetzes genannten Behörden nach §  40 
Absatz 3 des Bundesmeldegesetzes bleiben unberührt.

(10) Das Meldeportal Behörden ist berechtigt, Kennzah-
len über die Nutzung und Auslastung des Betriebes zu 
dokumentieren.

(11) Die Datenübermittlungen nach Absatz 1 an öffentli-
che Stellen des Landes gemäß § 7 Absatz 1 des Meldege-
setzes NRW erfolgen in gesicherter Form durch Nutzung 
gesicherter Datenübertragungswege, zum Beispiel über 
das Verbindungsnetz des Bundes und der Länder (DOI-
Netz). Es ist die Satzbeschreibung OSCI-XMeld zu-
grunde zu legen.

(12) Ein Anschluss von privaten Rechtsträgern an das 
Meldeportal Behörden ist nicht zulässig, es sei denn, sie 
haben Aufgaben der öffentlichen Verwaltung in eigener 
Verantwortung übernommen und handeln in eigenem 
Namen.

§ 12 
Behördenauskünfte im Abrufverfahren

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben rufen alle öffentlichen 
Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Auf-
sicht des Landes unterstehen, und die Gerichte folgende 
Daten und Hinweise zu Einzelabfragen bei der Meldebe-
hörde automatisiert über das nach § 11 zugelassene Por-
tal ab (einfache Behördenauskunft):

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Familienname 0101 bis 0102,
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2. frühere Namen 0201 bis 0205, 
0303,

3. Vornamen 0301, 0302,

4. Doktorgrad 0401,

5. Ordensnamen, Künstlernamen 0501, 0502,

6. Geburtsdatum und -ort 0601 bis 0603,

7. derzeitige Anschriften oder Weg-
zugsanschrift

1200 bis 1213a,
1232,1233,

8. Tag des Ein- und Auszugs 1301, 1306,

9. Sterbedaten 1901, 1904, 1905 
und

10. Zur Vermeidung der Beeinträch-
tigung schutzwürdiger Interessen 
der betroffenen Person im Sinne 
von § 41 des Bundesmeldegesetzes 
wird zusätzlich übermittelt:
bedingter Sperrvermerk nach § 52 
des Bundesmeldegesetzes

1801.

(2) Ist abrufende Stelle eine der in § 34 Absatz 4 Satz 1 
des Bundesmeldegesetzes genannten Behörden, dürfen 
von ihr zur Erfüllung der durch Rechtsvorschriften über-
tragenen Aufgaben zusätzlich folgende Daten abgerufen 
werden:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Geschlecht 0701,

2. Daten zum gesetzlichen Vertreter:
Familienname, Vorname, Doktor-
grad, Anschrift, Geburtsdatum, 
 Geschlecht

0902 bis 0907a,
0915 bis 0917,
1200 bis 1213a,

3. derzeitige Staatsangehörigkeiten 1001,

4. Religionszugehörigkeit 1101, 1104,

5. frühere Anschriften 1201 bis 1233,

6. Umzugsdaten 1301 bis 1314,

7. Familienstand 1401,

8. Ehegatte:
Familienname, Vornamen, Doktor-
grad, Anschrift, Geburtsdatum, 
 Geschlecht

1501 bis 1516,
1200 bis 1213a,
1232,1233,

9. Lebenspartner:
Familienname, Vorname, Doktor-
grad, Anschrift, Geschlecht

1517 bis 1524,
1200 bis 1213a,
1232, 1233,

10. Ausstellungsbehörde, Ausstellungs-
datum, Gültigkeitsdauer und Seri-
ennummer des Personalausweises, 
des Vorläufi gen Personalausweises, 
des Ersatz-Personalausweises, des 
anerkannten und gültigen Passes 
oder Passersatzpapiers

1701 bis 1709,

11. waffenrechtliche Erlaubnis 2601, 2602 und

12. sprengstoffrechtliche Erlaubnis 2801, 2802.

(3) Alle öffentlichen Stellen anderer Länder und des 
Bundes, die der Aufsicht des Bundes oder eines Landes 
unterliegen, rufen über das von dem für Inneres zustän-
digen Ministerium betriebenen Meldeportal Behörden 
die in Absatz 1 genannten Daten ab.

(4) Alle öffentlichen Stellen des Landes Nordrhein-
Westfalen, die der Aufsicht des Landes unterstehen, und 
die Gerichte rufen die in Absatz 1 genannten Daten bei 
Meldebehörden anderer Länder oder deren Zentralen 
Stellen automatisiert über das nach §  11 zugelassene 
Portal ab.

(5) Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt 
zur Sicherstellung des Verfahrens des Datenabrufes über 
die Zentrale Stelle nach den §§ 38 und 39 des Bundes-
meldegesetzes die Eintragungen der erforderlichen tech-

nischen Verbindungsparameter im Deutschen Verwal-
tungsdiensteverzeichnis.

§ 13 

Datenabruf durch das für Inneres 
zuständige Ministerium

(1) Das für Inneres zuständige Ministerium ist berech-
tigt, zum Zwecke der Aufsicht über den Betrieb des Mel-
deportals Behörden, mit Zustimmung der betreffenden 
Person, Daten nach § 3 Absatz 1 und 2 des Bundesmelde-
gesetzes abzurufen.

(2) Die Aufsicht nach Absatz  1 erstreckt sich nicht nur 
auf das Meldeportal Behörden selbst, sondern auch auf 
die dem Portal angeschlossenen Gemeinden und Ge-
meindeverbände und öffentlichen Stellen hinsichtlich 
der Teilnahme am Datenabruf.

(3) Zur Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben 
ist das für Inneres zuständige Ministerium berechtigt, 
Daten nach § 3 Absatz 1 und 2 des Bundesmeldegesetzes 
abzurufen.

§ 14

Datenabruf durch Kreise

Die Kreise sind berechtigt, bestehende Schnittstellen zu 
den kreisangehörigen Meldebehörden neben dem Verfah-
ren nach den §§ 11 und 12 Absatz 1 in dem dort zulässi-
gen Rahmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu nutzen.

§ 15 

Datenabruf durch Kreisordnungsbehörden

(1) Die Meldebehörden dürfen den Kreisordnungsbehör-
den aus Anlass der Zulassung, der Überprüfung der Ver-
kehrssicherheit, von Maßnahmen bei Fehlen des Versi-
cherungsschutzes und der Stilllegung von Fahrzeugen, 
der Erteilung von Auskünften über Fahrzeughalterinnen 
und Fahrzeughalter, der Erteilung von Fahrerlaubnissen 
und der Ersatzausfertigung von Führerscheinen zusätz-
lich zum Verfahren nach den §§ 11 und 12 Absatz 1 fol-
gende Daten im Abrufverfahren übermitteln, um die 
Richtigkeit der in diesen Verfahren benötigten Daten 
überprüfen zu können:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Geschlecht 0701 und

2. frühere Anschriften 1200 bis 1213a.

(2) Die Kreisordnungsbehörden sind berechtigt, beste-
hende Schnittstellen zu den kreisangehörigen Meldebe-
hörden neben dem Verfahren nach den §§ 11 und 12 Ab-
satz  1 in dem dort zulässigen Rahmen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu nutzen.

§ 16 

Datenabruf durch Finanzbehörden

Den Finanzbehörden dürfen zur Durchführung eines 
Verwaltungsverfahrens oder gerichtlichen Verfahrens in 
Steuersachen zusätzlich zum Verfahren nach den §§  11 
und 12 Absatz  1 folgende Daten im Abrufverfahren 
übermittelt werden:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Geschlecht 0701,

2. derzeitige Staatsangehörigkeiten 1001,

3. frühere Anschriften 1200 bis 1213a 
und

4. Familienstand 1401.
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§ 17 
Datenabruf durch die Justizbehörden

Den Gerichten dürfen zur Erfüllung der Ihnen durch 
Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben, unter ande-
rem zur Klärung von Zuständigkeiten, zusätzlich zum 
Verfahren nach den §§  11 und 12 Absatz  1 folgende 
Daten im Abrufverfahren übermittelt werden:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

frühere Anschriften 1200 bis 1213a.

§ 18 
Datenabruf durch die Deutsche Rentenversicherung

Dienststellen der Deutschen Rentenversicherung dürfen 
zur Erfüllung ihrer durch Rechtsvorschriften übertrage-
nen Aufgaben, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Führung des Rentenversicherungskontos, zusätzlich zum 
Verfahren nach den §§  11 und 12 Absatz  1 folgende 
Daten im Abrufverfahren übermittelt werden:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Familiennamen 0101 bis 0106 
und

2. frühere Anschriften 1200 bis 1213a.

§ 19 
Datenabruf durch Katasterbehörden

Zur Erfüllung der den Katasterbehörden durch Rechts-
vorschriften übertragenen Aufgaben dürfen den zustän-
digen Katasterbehörden zusätzlich zum Verfahren nach 
den §§ 11 und 12 Absatz 1 folgende Daten im Abrufver-
fahren übermittelt werden:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. frühere Anschriften 1200 bis 1213a 
und

2. Daten zum gesetzlichen Vertreter:
Familienname, Vorname, Doktor-
grad, Anschrift, Geburtsdatum, 
 Geschlecht

0902 bis 0907a,
0915 bis 0917,
1200 bis 1213a.

§ 20 
Datenabruf durch die Jugendämter 

und die Träger der Sozialhilfe

Zur Erfüllung der den Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe und der Sozialhilfe durch Rechtsvorschriften über-
tragenen Aufgaben sowie der den kommunalen Trägern 
übertragenen Aufgaben der Grundsicherung für Arbeit-
suchende dürfen den zuständigen Behörden zusätzlich 
zum Verfahren nach den §§ 11 und 12 Absatz 1 folgende 
Daten im Abrufverfahren übermittelt werden: 

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. frühere Anschriften 1200 bis 1212,

2. Daten zum gesetzlichen Vertreter:
Familienname, Vorname, Doktor-
grad, Anschrift, Geburtsdatum, 
 Geschlecht

0902 bis 0907a,
0915 bis 0917,
1200 bis 1213a 
und

3. Familienstand 1401.

§ 21
Datenabruf durch die Ausländer- und 

Einbürgerungsbehörden

Zur Erfüllung der den Ausländerbehörden und den Ein-
bürgerungsbehörden durch Rechtsvorschriften übertra-

genen Aufgaben dürfen den zuständigen Behörden zu-
sätzlich zum Verfahren nach den §§ 11 und 12 Absatz 1 
folgende Daten im Abrufverfahren übermittelt werden:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

1. Geschlecht 0701,

2. derzeitige Staatsangehörigkeiten 1001,

3. frühere Anschriften 1200 bis 1233,

4. Familienstand 1401 und

5. Daten zum gesetzlichen Vertreter:
Familienname, Vorname, Doktor-
grad, Anschrift, Geburtsdatum, 
 Geschlecht

0902 bis 0907a,
0915 bis 0917,
1200 bis 1213a.

§ 22 
Datenabruf durch die Schul-, Gesundheitsämter 

und die Schulverwaltung

Der für die Schulverwaltung zuständigen Stelle des 
Schulträgers, der zuständigen unteren Schulaufsichtsbe-
hörde und dem Gesundheitsamt dürfen zur Durchfüh-
rung der Schulgesundheitspfl ege gemäß § 54 des Schul-
gesetzes NRW zusätzlich zum Verfahren nach den §§ 11 
und 12 Absatz  1 folgende Daten im Abrufverfahren 
übermittelt werden:

Blattnummer 
des DSMeld 
(Datenblatt)

Daten zum gesetzlichen Vertreter:
Familienname, Vorname, Doktor-
grad, Anschrift, Geburtsdatum, 
 Geschlecht

0902 bis 0907a,
0915 bis 0917,
1200 bis 1213a.

§ 23 
Datenabruf zum Zwecke der kommunalen 

Gemeinschaftsarbeit

Zur Wahrnehmung der auf Grund öffentlich-rechtlicher 
Vereinbarung nach §  23 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), in der je-
weils geltenden Fassung, in die eigene Zuständigkeit 
übernommenen Aufgaben beziehungsweise zur Durch-
führung von übertragenen Aufgaben dürfen den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden die in §  12 Absatz  1 
genannten Daten im Abrufverfahren übermittelt werden.

§ 24 
Datenabgleich durch Meldebehörden

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben sind die Meldebehörden 
berechtigt, die Daten, die im Rahmen der Rückmeldung 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 16 der Ersten Bundes-
meldedatenübermittlungsverordnung übermittelt wer-
den, ergänzt um den bedingten Sperrvermerk, über das 
Meldeportal Behörden abzurufen.

§ 25 
Datenabruf durch Leitstellen der Polizei, 

des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes

(1) Zur Erfüllung ihrer durch Rechtsvorschriften über-
tragenen Aufgaben dürfen den Leitstellen für Feuer-
schutz und Rettungsdienst sowie den nach § 22 des Ge-
setzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung vom 
10. Februar 1998 (GV. NRW. S. 122), in der jeweils gelten-
den Fassung, zuständigen Stellen im Falle einer konkre-
ten Gefahrenlage zusätzlich zu den Daten des § 12 Ab-
satz 1 die in § 12 Absatz 2 Nummern 2, 7 bis 9, 11 und 12 
genannten Daten im Wege des Datenabrufs durch die 
Meldebehörden übermittelt werden.

(2) Für den Fall einer andauernden Störung des Verfah-
rens nach §  11 können die Leitstellen der Polizei, des 
Feuerschutzes und des Rettungsdienstes durch das für 
das Meldewesen zuständige Ministerium vorübergehend 
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ermächtigt werden, die Meldedaten in anderer automati-
sierter Weise von den Meldebehörden abzurufen.

Abschnitt 4
Schlussbestimmungen

§ 26 
Übergangsvorschriften

Die Meldebehörden dürfen die genannten Daten auch 
außerhalb des Verfahrens nach den §§ 11 und 12 ander-
weitig im automatisierten Abrufverfahren, zum Beispiel 
an Polizeibehörden, übermitteln, wenn die Zustimmung 
des für Inneres zuständigen Ministeriums vorliegt. Dies 
gilt insbesondere, solange der technische Anschluss an 
das Meldeportal Behörden noch nicht erfolgt ist. 

§ 27 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. November 2015 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Meldedatenübermittlungsver-
ordnung NRW vom 25. November 2013 (GV. NRW. 
S.  662), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Juli 2014 
(GV. NRW. S.  386) geändert worden ist, die Verordnung 
über die Zulassung der regelmäßigen Datenübermittlung 
von Meldebehörden an die Zentralen Stellen bei den 
Kassenärztlichen Vereinigungen vom 5. Oktober 2005 
(GV. NRW. S.  818), die durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 10. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 662) geändert wor-
den ist, und die Verordnung zur Durchführung des Mel-
degesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 30. 
Januar 2006 (GV. NRW. S.  76), die durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 10. Dezember 2010 (GV. NRW. S.  662) 
geändert worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 20. Oktober 2015

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r
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Anlage 1 

Datensatz für das Meldewesen 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 

 
Stand: 1. November 2015 

 
 
 

Datenblätter des Landesteils Nordrhein-Westfalen 
 
7501 Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für die Einwohnerin / den Einwohner  
7502 Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für die / den gesetzliche/n Vertreter/in 
7503 Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für die Ehegattin / den Ehegatten 
7504 Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für das minderjährige Kind 
7571 Person wohnt in einer öffentlich geförderten Wohnung 
7581 Für die Person wurde ein Untersuchungsberechtigungsschein ausgestellt 
7591 Zeiten im Reichsarbeitsdienst 
7601 Zeiten in der Wehrmacht 
7611 Zeiten in der Kriegsgefangenschaft 
7631 Übermittlungssperren 
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Datensatz für das Meldewesen 

 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 

 
Stand: 1. November 2015 

 
Blatt 7501 
 
Feldbezeichnung 
 
Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für die Einwohnerin / den Einwohner 
 
Bezug zum Bundesmelde-
gesetz: 

§ 4 Absatz 1 Datum: X Hinweis 

 
Länge des Feldes in Normal-
form 

12 variabel  Häufigkeit des Feldes einfach

 
Beschreibung des Feldinhaltes 
 
Es kann das Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für die Einwohnerin / den Einwohner an-
gegeben werden. 
 
 
Zulässige numerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
Zulässige alphanumerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
0 bis 9  
 
 
 
 
Darstellungsform 
 
Schlüssel 
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Datensatz für das Meldewesen 

 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 

 
Stand: 1. November 2015 

 
Blatt 7502 
 
Feldbezeichnung 
 
Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für die / den gesetzliche/n Vertreter/in 
 
Bezug zum Bundesmelde-
gesetz: 

§ 4 Absatz 1 Datum: X Hinweis 

 
Länge des Feldes in Normal-
form 

12 variabel  Häufigkeit des  
Feldes 

einfach

 
Beschreibung des Feldinhaltes 
 
Es kann das Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für die / den gesetzliche/n Vertreter/in an-
gegeben werden. 
 
 
Zulässige numerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
Zulässige alphanumerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
0 bis 9  
 
 
 
 
Darstellungsform 
 
Schlüssel 
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Datensatz für das Meldewesen 

 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 

 
Stand: 1. November 2015 

 
Blatt 7503 
 
Feldbezeichnung 
 
Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für die Ehegattin / den Ehegatten 
 
Bezug zum Bundesmelde-
gesetz: 

§ 4 Absatz 1 Datum: X Hinweis 

 
Länge des Feldes in Normal-
form 

12 variabel  Häufigkeit des  
Feldes 

einfach

 
Beschreibung des Feldinhaltes 
 
Es kann das Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für die Ehegattin / den Ehegatten angege-
ben werden. 
 
 
Zulässige numerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
Zulässige alphanumerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
0 bis 9  
 
 
 
 
Darstellungsform 
 
Schlüssel 
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Datensatz für das Meldewesen 

 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 

 
Stand: 1. November 2015 

 
Blatt 7504 
 
Feldbezeichnung 
 
Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für das minderjährige Kind 
 
Bezug zum Bundesmelde-
gesetz: 

§ 4 Absatz 1 Datum: X Hinweis 

 
Länge des Feldes in Normal-
form 

12 variabel  Häufigkeit des  
Feldes 

einfach

 
Beschreibung des Feldinhaltes 
 
Es kann das Ordnungsmerkmal der Meldebehörde für das minderjährige Kind angegeben 
werden. 
 
 
Zulässige numerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
Zulässige alphanumerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
0 bis 9  
 
 
 
 
Darstellungsform 
 
Schlüssel 
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Datensatz für das Meldewesen 

 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 

 
Stand: 1. November 2015 

 
Blatt 7571 
 
Feldbezeichnung 
 
Person wohnt in einer öffentlich geförderten Wohnung 
 
Bezug zum Meldegesetz 
NRW: 

§ 2 Absatz 1 Nr.2 Datum: X Hinweis 

 
Länge des Feldes in Normal-
form 

1 fest   Häufigkeit des  
Feldes 

einfach 

 
Beschreibung des Feldinhaltes 
 
Es ist eine „1“ anzugeben, wenn die Einwohnerin / der Einwohner in einer öffentlich geför-
derten Wohnung im Sinne des § 1 des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 772), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2014 (GV. NRW. S. 269) geändert worden ist, 
wohnt. 
 
Zulässige numerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
Zulässige alphanumerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
1  
 
 
 
 
Darstellungsform 
 
Schlüssel 
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Datensatz für das Meldewesen 

 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 

 
Stand: 1. November 2015 

 
Blatt 7581 
 
Feldbezeichnung 
 
Für die Person wurde ein Untersuchungsberechtigungsschein ausgestellt 
 
Bezug zum Meldegesetz 
NRW: 

§ 2 Absatz 1 Nr. 1 Datum: X Hinweis 

 
Länge des Feldes in Normal-
form 

1 fest   Häufigkeit des  
Feldes 

einfach 

 
Beschreibung des Feldinhaltes 
 
Es ist eine „1“ anzugeben, wenn für die Einwohnerin / den Einwohner nach dem Jugendar-
beitsschutzgesetz ein Untersuchungsberechtigungsschein ausgestellt wurde. 
 
Zulässige numerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
Zulässige alphanumerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
1  
 
 
 
 
Darstellungsform 
 
Schlüssel 
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Datensatz für das Meldewesen 

 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 

 
Stand: 1. November 2015 

 
Blatt 7591 
 
Feldbezeichnung 
 
Zeiten im Reichsarbeitsdienst 
 
Bezug zum Meldegesetz 
NRW: 

§ 2 Absatz 1 Nr. 3 Datum: X Hinweis 

 
Länge des Feldes in Normal-
form 

21 fest   Häufigkeit des  
Feldes 

einfach

 
Beschreibung des Feldinhaltes 
 
Angaben über Beginn und Ende des Reichsarbeitsdienstes, soweit diese Daten bei der Melde-
behörde vor Inkrafttreten des Meldegesetzes NRW gespeichert gewesen sind. 
 
Zulässige numerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
Zulässige alphanumerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
0 bis 9 Bindestrich -, Punkt . 
 
 
 
 
Darstellungsform 
 
Das Beginn- und Enddatum ist in der Form TTMMJJJJ-TTMMJJJJ einzutragen. Fehlende 
Angaben sind jeweils durch Null zu ersetzen. 
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Datensatz für das Meldewesen 

 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 

 
Stand: 1. November 2015 

 
Blatt 7601 
 
Feldbezeichnung 
 
Zeiten in der Wehrmacht 
 
Bezug zum Meldegesetz 
NRW: 

§ 2 Absatz 1 Nr. 3 Datum: X Hinweis 

 
Länge des Feldes in Normal-
form 

21 fest   Häufigkeit des  
Feldes 

einfach

 
Beschreibung des Feldinhaltes 
 
Angaben über Beginn und Ende der Zeiten in der Wehrmacht, soweit diese Daten bei der 
Meldebehörde vor Inkrafttreten des Meldegesetzes NRW gespeichert gewesen sind. 
 
Zulässige numerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
Zulässige alphanumerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
0 bis 9 Bindestrich -, Punkt . 
 
 
 
 
Darstellungsform 
 
Das Beginn- und Enddatum ist in der Form TTMMJJJJ-TTMMJJJJ einzutragen. Fehlende 
Angaben sind jeweils durch Null zu ersetzen. 
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Datensatz für das Meldewesen 

 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 

 
Stand: 1. November 2015 

 
Blatt 7611 
 
Feldbezeichnung 
 
Zeiten in der Kriegsgefangenschaft 
 
Bezug zum Meldegesetz 
NRW: 

§ 2 Absatz 1 Nr. 3 Datum: X Hinweis 

 
Länge des Feldes in Normal-
form 

21 fest   Häufigkeit des  
Feldes 

einfach

 
Beschreibung des Feldinhaltes 
 
Angaben über Beginn und Ende der Kriegsgefangenschaft, soweit diese Daten bei der Melde-
behörde vor Inkrafttreten des Meldegesetzes NRW gespeichert gewesen sind. 
 
Zulässige numerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
Zulässige alphanumerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
0 bis 9 Bindestrich -, Punkt . 
 
 
 
 
Darstellungsform 
 
Das Beginn- und Enddatum ist in der Form TTMMJJJJ-TTMMJJJJ einzutragen. Fehlende 
Angaben sind jeweils durch Null zu ersetzen. 
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Datensatz für das Meldewesen 

 
Landesteil Nordrhein-Westfalen 

 
Stand: 1. November 2015 

 
Blatt 7631 
 
Feldbezeichnung 
 
Übermittlungssperren 
 
Bezug zum Bundesmelde-
gesetz: 

§ 50 Absatz 5 Datum: X Hinweis 

 
Länge des Feldes in Normal-
form 

1 fest   Häufigkeit des  
Feldes 

max. 
10-fach 

 
Beschreibung des Feldinhaltes 
 
Es ist der Grund für die Übermittlungssperre anzugeben. In Betracht kommen nachstehende 
Fälle, für die folgender Schlüssel zu verwenden ist: 
 
5 = Auskunftssperre nach § 50 Absatz 5 in Verbindung mit § 50 Absatz 1 des Bundesmelde-
gesetzes 
6 = Auskunftssperre nach § 50 Absatz 5 in Verbindung mit § 50 Absatz 2 des Bundesmelde-
gesetzes 
 
Zulässige numerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
Zulässige alphanumerische Zeichen nach den 

„Allgemeinen Vorbemerkungen“ 
5 und 6  
 
 
Darstellungsform 
 
Schlüssel 
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